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Das Mundstück schützt den Stumpen-Raucher!
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Schmerzen
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Schmerztabletten.
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Ein Präparat von Max Zeller Söhne AG, Romanshorn

Neue Bücher

Die Auslegung der schweizerischen Bundesverfassung,

von Dr. H. G. Lüchinger. - Die
Ausführungsgesetzgebung zu den neuen Wirtschaftsartikeln

der Schweizerischen Bundesverfassung
hat die Frage nach der richtigen Auslegung dieses

staatlichen Grundgesetzes zu einem hochaktuellen

Problem werden lassen. In der Praxis herrscht
über die anzuwendende Methode der Auslegung

Uneinigkeit und Verwirrung. Andererseits hat

die schweizerische Staatsrechtslehre, welche diese

Frage in grundsärzlicher Weise zu beantworten
berufen wäre, sich bis heute damit im Wesentlichen

nur am Rande ihrer Untersuchungen
beschäftigt. Die vorliegende Arbeit versucht diese

Lücke zu schließen. Sie befaßt sich zu diesem

Zwecke eingehend mit dem Wesen und der

Funktion der Auslegung und mit den Grundlagen

der Methodenwahl. Auf diesen grundsätzlichen

Untersuchungen aufbauend, beantwortet
sie - nach einem kurzen Exkurs über die

Verfassungsauslegung im allgemeinen - die konkrete
Frage nach der richtigen Auslegungsmethode der

Schweizerischen Bundesverfassung. Die durch
zahlreiche Auslegungsbeispiele verdeutlichte
Arbeit gibt dem Juristen und Politiker ein klares
Bild über den ganzen Problemkreis der
Verfassungsauslegung. Durch ihre grundsätzlichen
Betrachtungen über die Methodenfrage der
Auslegung und über die Unterschiede der Auslegung
im privaten und im öffentlichen Recht ist sie

geeignet, auch dem Praktiker wertvolle Hinweise
zu bieten. (Polygraphischer Verlag AG, Zürich.)
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